
 

Presseerklärung 
Abgabetermin für EMVU-Selbsterklärung wird auf 
31.12.2002 verschoben 
 
 
Wassenberg, 25.09.2001. 

In einem Schreiben vom 24.09.2001 teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie der AGZ e.V. mit, dass die Übergangsfrist für die Abgabe der 
Plausibilitätserklärung nach Nr. 6 der Vfg 306/1997 (Amateurfunkanlagen) bis zum 
31.12.2002 ausgedehnt werden wird. Paragraph 20 Absatz 3 der 
Amateurfunkverordnung wird entsprechend geändert. 

Die AGZ e.V. weist darauf hin, dass diese Übergangsfrist nur für 
Amateurfunkstellen gilt, die bereits vor dem 28. Juni 1997 betrieben wurden. Für 
alle anderen gilt weiterhin eine Abgabepflicht vor der ersten Betriebsaufnahme. 

Wir weisen auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass eine verlängerte 
Abgabefrist keinesfalls bedeutet, dass die in der BMPT-Verfügung 306/1997 
festgelegten Feldstärkegrenzwerte erst zu diesem Zeitpunkt eingehalten und 
beachtet werden müssen. Vielmehr ist deren Einhaltung seit einigen Jahren bereits 
für alle Funkamateure verbindlich. 

Bei den in der Vfg 306/1997 enthaltenen Grenzwerten für Herzschrittmacher gibt es 
hingegen nach wie vor juristische Differenzen zwischen Funkamateuren bzw. deren 
Interessenvertretungen und dem Wirtschaftsministerium, was deren Rechtsgültigkeit 
und Verbindlichkeit anbelangt. 

Dr. Ralph P. Schorn, DC5JQ 

 


